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Beschränkung von Modernisierungsmieterhöhungen

Beschluss: Beschränkung von Modernisierungsmieterhöhungen

A) „Die Regelung des § 559 Abs. 1 BGB, der die Zulässigkeit von Modernisierungsmieterhöhungen regelt, wird da-

hingehend abgeändert, dass sich dieMöglichkeit der Erhöhung der jährlichenMiete aufmaximal vier Prozent der

für dieWohnung aufgewendeten Kosten beschränkt.“

B) „Im § 559 BGB wird ferner ein Abs. 5a eingefügt:

Die Erhöhung der Miete ist vom Vermieter wieder zurückzunehmen, sobald die Kosten für die Modernisierungs-

maßnahme gedeckt sind, in der Regel nach spätestens 25 Jahren.“
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